
1. 	 Anmeldung,  
Buchungsbestätigung

1.1. 	 Mit der Anmeldung (Bestellung) 
bietet der Kurreisende (nachfol-
gend auch Anmelder) der EuroMed 
Beratungs- und Handelsgesellschaft 
mbH (nachfolgend EuroMed) als 
Reiseveranstalter oder den von Eu-
roMed vermittelten Bädern und 
Einrichtungen verbindlich den Ab-
schluss eines Reisevertrages für Kur-
aufenthalte und sonstige gesund-
heitsfördernde Aufenthalte an. Das 
Angebot kann schriftlich, mündlich 
oder fernmündlich mitgeteilt wer-
den. Für EuroMed und die von ihr 
vermittelten Einrichtungen ist der 
Vertrag mit dem Kurreisenden erst 
dann verbindlich zustande gekom-
men, wenn ihm von EuroMed die 
Annahme, die keiner besonderen 
Form bedarf, erklärt wird. Das 
Angebot gilt in jedem Fall als ange
nommen, wenn dem Kurreisenden 
der EuroMed-Voucher (Reise-
scheck) zusammen mit der Rech-
nung ausgehändigt oder übersandt 
wird. 

1.2. 	 Sofern ein Anmelder ausdrücklich 
und gesondert erklärt, für die ver-
traglichen Verpflichtungen aller von 
ihm angemeldeten Personen ein-
zustehen, haftet er gesamtschuld-
nerisch neben den anderen von 
ihm angemeldeten Kurreisenden 
für die sich aus den Anmeldungen 
ergebenden Verbindlichkeiten.

1.3. 	 Innerhalb von sieben Tagen nach 
der Anmeldung erhält der Kurrei-
sende eine Buchungsbestätigung, 
die ihm alle wesentlichen Informati-
onen über den gebuchten privaten 
Kuraufenthalt vermittelt.

1.4. 	 Weicht der Inhalt der Buchungsbe-
stätigung vom Inhalt der Anmel-
dung ab, wird hierauf in der Bestäti-
gung ausdrücklich hingewiesen. 
Die Buchungsbestätigung mit den 
Änderungen wird als neues Ange-
bot von EuroMed angesehen. An 
dieses neue Angebot ist EuroMed 
14 Tage nach Zugang der Bu-
chungsbestätigung beim Anmel-
der gebunden. Der Vertrag kommt 
auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, wenn inner-
halb der vorgenannten Frist von  
14 Tagen dessen Annahme gegen-
über EuroMed erklärt wird. Die An-
nahme wird auch durch vorbehalt-
lose Anzahlung auf den Reisepreis 
oder durch Zahlung des Gesamtrei-
sepreises erklärt.

1.5. 	 Vormerkungen sind Anmeldungen 
für noch nicht ausgeschriebene 
Kuraufenthalte der nächsten Sai-
son. Sie werden in der Reihenfolge 
des Posteingangs bearbeitet und 
in Festbuchungen umgewandelt, 
sobald der Katalog für die betreffen-
de Saison erschienen ist. Vormer-
kungen können nur im Rahmen der 
Platzverfügbarkeit berücksichtigt 
werden. Die Regelungen in Ziff. 1.4. 
dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen finden entsprechende 
Anwendung.

1.6. 	 Anmeldungen, die 35 oder weniger 
Tage vor der geplanten Abreise er-
folgen, müssen persönlich oder 
schriftlich vorgenommen werden. 
Telefonische Anmeldungen gelten 
in diesem Fall als nicht eingegan-
gen. Pro Person ist eine sofortige 
Anzahlung von € 250,– fällig.

2. 	 Zahlung
2.1. 	 Zur Erfüllung der Verpflichtungen 

gem. § 651 k BGB (Erstattung  
des gezahlten Reisepreises und 
notwendiger Aufwendungen) ver-
schafft EuroMed als Reiseveran
stalter einen unmittelbaren An-
spruch gegen ein von EuroMed 
ausgewähltes Versicherungsunter-
nehmen oder Kreditinstitut durch 
Übergabe einer von diesem Unter-
nehmen ausgestellten Bestätigung 
(Sicherungsschein).

2.2. 	 Zahlungen dürfen von EuroMed 
nur gegen Übergabe des Siche-
rungsscheines an den Kurreisen-
den angenommen oder verlangt 
werden. Bei Aushändigung des 
Sicherungsscheines gemäß § 651 k 
Abs. 3 BGB ist EuroMed berechtigt, 
20 % des Reisepreises (Kurpreis zzgl. 
Preis für Bus oder Flug) zu verlan-
gen. Die Restzahlung wird fällig, 
wie im Einzelfall vereinbart. Soweit 
keine Einzelvereinbarung getroffen 
wurde, ist der Reisepreis 28 Tage 
vor Kurantritt fällig. Besteht ein-
Rücktrittsrecht der EuroMed gemäß

	 Ziffer 7 lit.b), ist der Reisepreis nicht 
vor Erlöschen des Rücktrittsrechts-
zu zahlen.

2.3. 	 Soweit die Kurtaxe nicht mit der 
Rechnung für den Kuraufenthalt 
gezahlt wurde, ist sie vom Kur-
gast im jeweiligen Kurort zu ent-
richten. 

3. 	 Leistungen
3.1. 	 Der Umfang der Leistungen ergibt 

sich aus dem der Buchung zugrun-
de liegenden Prospekt sowie den 
hierauf Bezug nehmenden Anga-
ben in der Buchungsbestätigung 
sowie den Bedingungen der Kur-
einrichtungen oder anderer Leis
tungsträger. Es ist EuroMed vorbe-
halten, vor Vertragsabschluss Pro-
spektangaben zu ändern, über die 
der Reisende vor der Buchung in-
formiert wird.

3.2. 	 Änderungen des Reisevertrages 
und Nebenabreden sind nur wirk-
sam, soweit sie von EuroMed aus-
drücklich bestätigt werden. 

4. 	 Leistungs- und  
Preisänderungen

4.1. 	 Änderungen oder Abweichungen 
einzelner Leistungen vom ver
einbarten Vertragsinhalt, die nach 
Vertragsabschluss notwendig und 
nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt werden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen unerheb-
lich und zumutbar sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten 
Reise nur unwesentlich berühren. 
Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt. 

	 EuroMed ist verpflichtet, den Kur-
reisenden unverzüglich über Leis
tungsänderungen zu informieren, 
und bietet ggf. dem Kurreisenden 
eine kostenlose Umbuchung  oder 
einen kostenlosen Rücktritt vom 
Vertrag an. 

4.2. 	 EuroMed ist nach Vertragsabschluss 
berechtigt, bis spätestens zum 21. 
Tag vor dem Antritt der Kurreise 
den vereinbarten Reisepreis zu er-
höhen und nachzufordern, soweit 
sich die Beförderungskosten, die 
Kosten für bestimmte Leistungen, 
wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren, oder die geltenden Wech-
selkurse mit Auswirkungen auf den 

Kurpreis erhöht haben.
	 Der Reisepreis kann nach Maßgabe 

der nachfolgenden Berechnungen 
erhöht werden:

4.2.1 	 Für den Fall der Erhöhung der bei 
Vertragsabschluss geltenden Be-
förderungskosten, insbesondere für 
Treibstoff,

	 a) wird der jeweilige Erhöhungsbe-
trag sitzplatzbezogen ermittelt und 
in Rechnung gestellt,

	 b) in allen anderen Fällen ist ein von 
einem Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderter 
Erhöhungsbetrag durch die Zahl 
der Sitzplätze des Beförderungs-
mittels zu teilen; der sich daraus 
ergebende Mehrbetrag wird dem 
Kurreisenden durch EuroMed in 
Rechnung gestellt.

4.2.2. 	 Für den Fall einer Erhöhung der bei 
Vertragsabschluss geltenden Ge-
bühren und Abgaben, wie Hafen- 
oder Flughafengebühren, kann 
EuroMed den entsprechenden 
Mehrbetrag anteilig auf die Zahl der 
Kurreisenden umlegen und den so 
errechneten Betrag nachfordern.

4.2.3. 	 Für den Fall einer nach Vertrags
abschluss eintretenden Erhöhung 
der für die Kurreise in Betracht zu 
ziehenden Wechselkurse kann 
EuroMed den sich daraus für den 
Kurreisenden ergebenden Mehrbe-
trag des Kurpreises personenbezo-
gen errechnen und nachfordern.

4.3. 	 Eine Nachforderung kann nur von 
EuroMed verlangt werden, wenn 
zwischen dem Vertragsabschluss 
und dem Beginn der Kurreise min-
destens vier Monate liegen und die 
Erhöhung auf Umständen beruht, 
die erst nach Vertragsabschluss ein-
getreten und bei Vertragsabschluss 
nicht vorhersehbar gewesen sind. 

	 EuroMed informiert über eine Erhö-
hung des Reisepreises unverzüglich 
nach Bekanntwerden der dafür 
maßgeblichen Umstände.

	 Bei einer Erhöhung des Reisepreises 
um mehr als 5 % kann der Kurrei-
sende gebührenfrei vom Vertrag 
zurücktreten oder die Teilnahme an 
einer anderen gleichwertigen Kur-
reise verlangen, sofern EuroMed in 
der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Kurreisenden aus 
ihrem Katalog anzubieten. 

	 Gleiches gilt bei der Absage einer 
Kurreise durch EuroMed.

4.4. 	 Der Kurreisende ist verpflichtet, 
seine Rechte unverzüglich nach 
Erhalt der Erklärung über eine Preis
erhöhung bzw. Leistungsänderung 
gegenüber EuroMed geltend zu 
machen. 

5. 	 Rücktritt des Kurreisenden,  
Umbuchung, Ersatzperson

5.1. 	 Der Kurreisende kann jederzeit vor 
Antritt des Kuraufenthalts vom 
Vertrag zurücktreten. 

	 Zur Beweissicherung empfiehlt Eu-
roMed, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären.

5.2. 	 Für den Fall des Rücktritts vom 
Vertrag verliert EuroMed den An-
spruch auf den Reisepreis. Stattdes-
sen hat EuroMed nach Bearbeitung 
der Buchung Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung, die 
unter Berücksichtigung der  ge-
wöhnlich ersparten Aufwendungen 
und einer möglichen  anderwei-
tigen tatsächlichen Verwendung 
der in Frage kommenden Reiseleis-

tungen zu ermitteln ist.
	 Den Anspruch auf Entschädigung 

kann EuroMed pro angemeldetem 
Kurreisenden auch pauschal nach 
folgender Staffelung berechnen:

	 a) bei einem Widerruf der Anmel-
dung oder einem Rücktritt vom Ver-
trag bis zu 36 Tage vor dem Antritt 
der Kurreise: 20 % vom Reisepreis, 

	 b) bei einem Widerruf der Anmel-
dung oder einem Rücktritt vom 
Vertrag ab dem 35. Tag bis zum  
22. Tag vor dem Antritt der Kurreise: 
25 % vom Reisepreis,

	 c) bei einem Widerruf der An-
meldung oder einem Rücktritt 
ab dem 21. Tag bis zum 14. Tag 
vor dem Antritt der Kurreise: 40 %  
vom Reisepreis,

	 d) bei einem Widerruf der Anmel-
dung oder einem Rücktritt vom 
Vertrag ab dem 13. Tag bis zum 
letzten Tag vor dem Antritt der Kur-
reise: 80 % vom Reisepreis

	 e) Stornogebühren werden auf  
der Grundlage des Reisepreises 
ermittelt; Rabatte bleiben unbe-
rücksichtigt.  

	 f) Wird eine Kurreise storniert, deren 
Reisepreis bereits eine Umbu-
chungsgebühr enthält, verbleibt 
EuroMed der Anspruch auf Zahlung 
der Umbuchungsgebühr einschließ-
lich etwaiger Stornogebühren. 

	 Umbuchungsgebühren und erfolg- 
te Zahlungen an Reiserücktritts- 
kosten-Versicherungen werden 
nicht erstattet (eine Reiserücktritts
kosten Versicherung ist im Reise-
preis nicht eingeschlossen). Abge-
schlossene Reise-Krankenversiche-
rungen können nur im Zusammen-
hang mit der Stornierung der ge-
samten Reise rückgängig gemacht 
werden. 

	 In diesem Fall besteht ein Anspruch 
auf Erstattung der Versicherungs-
prämie durch EuroMed, sofern der 
Reisepreis bereits bezahlt war.

	 Es bleibt dem Kurreisenden un
benommen, den Nachweis dafür 
zu führen, dass EuroMed keine 
oder geringere finanzielle Nach-
teile entstanden sind, als nach den 
Berechnungen vorgetragen. 

	 g) Eine gebuchte und von EuroMed 
bestätigte Busreise kann ab dem 27. 
Tag vor Reiseantritt nur noch gegen 
die volle Erstattung des Buspreises 
storniert werden. Es besteht kein 
Anspruch auf Erstattung des Bus-
preises. Dem Kurreisenden bleibt 
der Nachweis unbenommen, dass 
EuroMed keine oder aber geringere 
als die nach den vorstehenden pau-
schalen Berechnungen ermittelten 
Kosten entstanden sind.

	 h) Eine gebuchte und von EuroMed 
bestätigte Flugreise kann generell 
nur gegen die volle Erstattung des 
Flugpreises storniert werden. Es be-
steht kein Anspruch auf Erstattung 
des Flugpreises.  Dem Kurreisenden 
bleibt der Nachweis unbenommen, 
dass EuroMed keine oder aber ge-
ringere als die nach den vorstehen-
den pauschalen Berechnungen er-
mittelten Kosten entstanden sind. 

5.3. 	 Bis zum Antritt der Kurreise sichert 
EuroMed einen Wechsel der an
gemeldeten mit einer dritten Per-
son zu. 

	 EuroMed kann der Teilnahme die-
ser Person widersprechen, wenn sie 
den besonderen Erfordernissen ei-
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ner Kurreise nicht genügt oder ihrer 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften 
oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen. 

	 EuroMed ist berechtigt, die durch 
die Teilnahme des Dritten entste-
henden Mehrkosten zu verlangen. 
Der Anspruch kann von EuroMed 
auch mit einem Pauschalbetrag in 
Höhe von € 30,– in Rechnung ge-
stellt werden. Tritt ein Dritter in den 
Vertrag ein, so haften er und der 
ursprüngliche Anmelder EuroMed 
als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten. 

6. 	 Nicht in Anspruch genommene 
Leistungen

	 Nimmt der Kurreisende Leistun-
gen ganz oder teilweise nicht in 
Anspruch, ohne dass ein Fall hö-
herer Gewalt, der Unmöglichkeit 
oder der mangelhaften Erfüllung 
vorliegt, behält EuroMed oder das 
von EuroMed vermittelte Bad bzw. 
die vermittelte Kureinrichtung den 
Anspruch auf den Kurpreis und die 
Buchungsgebühren sowie ggf. die 
Kurtaxe. 

	 EuroMed wird sich aber bei dem 
Leistungsträger um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen bemü-
hen, es sei denn, es handelt sich 
lediglich um unerhebliche Leis
tungen oder der Erstattung stehen 
rechtliche bzw. behördliche Be-
stimmungen entgegen. 

7. 	 Rücktritt und Kündigung durch 
EuroMed

	 Unbeschadet der für beide Sei-
ten nach § 651 j BGB bestehen-
den Rücktrittsmöglichkeit kann 
EuroMed vor Antritt der Kurreise 
vom Vertrag zurücktreten oder 
auch nach Antritt der Kurreise den 
Vertrag unter folgenden Vorausset-
zungen kündigen:

	 a) ohne Einhaltung einer Frist, 
wenn der Kurreisende die Durch-
führung des Kuraufenthaltes un-
geachtet einer Abmahnung durch  
EuroMed nachhaltig stört oder  sich 
in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Lösung 
des Vertrages gerechtfertigt ist.  
In diesem Fall wird EuroMed den 
Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie die nicht in Anspruch genom-
menen berechenbaren Leistungen 
verrechnen, die EuroMed aus einer 
anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gut-
gebrachten Beträge. Mehrkosten 
für die Rückbeförderung trägt der 
Kurreisende selbst;

	 b) bis 2 Wochen vor Beginn der 
Kurreise bei Nichterreichen einer 
ausgeschriebenen oder behördlich 
festgelegten Mindestteilnehmer-
zahl, wenn in der Ausschreibung 
und in der Reisebestätigung auf 
eine Mindestteilnehmerzahl hin
gewiesen wird. In diesem Fall ist 
EuroMed verpflichtet, den Kurrei-
senden unverzüglich nach Fest
stellung der Voraussetzungen für 
die Nichtdurchführung der Kur in 
Kenntnis zu setzen und die Rück
trittserklärung zuzuleiten. 

	 Der eingezahlte Kurpreis wird un-
verzüglich zurückgezahlt;

	 c) bis vier Wochen vor Beginn 
der Kurreise, wenn EuroMed de-
ren Durchführung auch nach 
Ausschöpfung der gegebenen 
Möglichkeiten nicht zumutbar ist, 

weil das Buchungsaufkommen so 
gering ist, dass die entstehenden 
Kosten die wirtschaftliche Opfer-
grenze überschreiten, es sei denn, 
EuroMed hat die dazu führenden 
Gründe zu vertreten. 

	 Findet die Kurreise aus diesem 
Grund nicht statt, so erhält der Kur-
reisende den eingezahlten Reise-
preis unverzüglich zurück. Zusätz-
lich wird der berechnete Buchungs-
aufwand pauschal in Höhe von  
€ 15,– erstattet, sofern vom Anmel-
der ein Ersatzangebot nicht in An-
spruch genommen wird;

	 d) Aufhebung des Vertrages wegen 
außergewöhnlicher Umstände	
Wird die Durchführung der Kurrei-
se infolge höherer Gewalt, die bei 
Vertragsabschluss nicht vorher-
sehbar war, erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl EuroMed als auch 
der Kurreisende den Vertrag aus 
besonderem Grund fristlos kündi-
gen. In diesem Fall kann EuroMed 
für bereits erbrachte Leistungen 
eine angemessene Entschädigung 
verlangen. 

	 EuroMed ist ggf. verpflichtet, erfor-
derliche Maßnahmen zur unverzüg-
lichen Beendigung des Kuraufent-
haltes zu treffen und vertragsgemäß 
die Rückbeförderung zu sichern.  
Etwaige Mehrkosten für die Rück-
beförderung sind von den Parteien 
je zur Hälfte zu tragen. 

	 Im Übrigen trägt etwaige Mehr
kosten der Kurreisende. 

8. 	 Gewährleistung/Haftung
8.1. 	 Gewährleistung
	 Dem Kurreisenden stehen die An-

sprüche nach dem gesetzlichen  
Reisevertragsrecht gemäß §§ 651 ff. 
BGB zu. 

	 Danach gilt Folgendes:
8.1.1. 	 Wird eine Leistung nicht oder nicht 

vertragsgemäß erbracht, kann der 
Kurreisende innerhalb einer ange-
messenen Frist Abhilfe verlangen. 

	 EuroMed kann die Abhilfe verwei-
gern, wenn sie einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Es 
kann auch in der Weise Abhilfe ge-
schaffen werden, dass eine gleich- 
oder höherwertige Ersatzleistung 
erbracht wird, sofern die Nicht- oder 
nicht vertragsgemäße Erbringung 
nicht auf einem Umstand beruht, 
der nach Vertragsschluss einge-
treten ist und nicht von EuroMed 
wider Treu und Glauben herbei
geführt worden ist.

8.1.2. 	 Der Kurreisende kann nach Rück
kehr von der Kur eine Herabsetzung 
des Kurpreises verlangen, falls 
Leistungen nicht vertragsgemäß 
erbracht wurden und er es nicht 
schuldhaft unterlassen hat, den 
Mangel während des Kuraufent-
haltes anzuzeigen.

8.1.3.	 Wird eine Kur infolge eines Mangels 
erheblich beeinträchtigt und leis
tet der Leistungsträger innerhalb 
einer angemessenen Frist keine 
Abhilfe, kann der Kurreisende den 
Vertrag im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen (§  651 c  BGB) kün-
digen. 

	 Die Kündigung sollte zu Beweis-
zwecken schriftlich erfolgen. 

	 Dies gilt auch, wenn dem Kurreisen-
den die Fortsetzung des Kuraufent-
haltes infolge eines solchen Man-
gels aus wichtigem, dem Leistungs-
träger erkennbaren Grund nicht zu
zumuten ist. Der Bestimmung einer 
Frist für die Abhilfe bedarf es nur 

dann nicht, wenn Abhilfe unmög-
lich ist oder von EuroMed bzw. 
vom Leistungsträger verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein be-
sonderes Interesse des Kurreisen-
den gerechtfertigt ist. Wird der Ver-
trag danach aufgehoben, behält 
der Kurgast den Anspruch auf Rück-
führung, sofern er vertraglich ver-
einbart ist. Der Kurreisende schuldet 
EuroMed nur den auf die in An-
spruch genommenen Leistungen 
entfallenden Teil des Kurpreises. 

8.2. 	 Haftung
8.2.1. 	 Sofern EuroMed einen Umstand zu 

vertreten hat, der zu einem Mangel 
führt, kann der Kurreisende unbe-
schadet der Forderung nach Herab-
setzung des Kurpreises (Minderung) 
oder des Rechts auf Kündigung des 
Vertrages Schadenersatz verlangen.

8.2.2.	 Vertragliche Schadenersatzansprü-
che, Haftungsbeschränkung

	 Die vertragliche Haftung von Euro-
Med für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf das Dreifache 
des Reisepreises beschränkt, soweit 
ein Schaden des Kurreisenden we-
der vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig durch EuroMed herbeigeführt 
worden ist. Diese Beschränkung 
der Haftung auf den dreifachen Rei-
sepreis gilt auch, soweit EuroMed 
für einen dem Kurreisenden ent-
standenen Schaden allein wegen 
eines entsprechenden Verschul-
dens des Leistungsträgers (z. B. Kur
einrichtung) in Anspruch genom-
men wird oder EuroMed selbst als 
Leistungsträger für einen entstan-
denen Schaden einzustehen hat.

	 Ein Schadenersatzanspruch gegen 
EuroMed ist weiterhin insoweit be-
grenzt oder ausgeschlossen, als 
aufgrund internationaler Überein-
kommen oder auf solchen beru-
henden nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen, die auf die von 
einem Leistungsträger zu erbrin-
genden Leistungen anzuwenden 
sind, ein Anspruch auf Schadener-
satz gegen den Leistungsträger nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend ge-
macht werden kann oder unter be-
stimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist.   

8.2.3.	 Deliktische Schadenersatz- 
ansprüche

	 Die Haftung von EuroMed für 
Sachschäden aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beru-
hen, ist auf EUR 4.090,00, minde-
stens jedoch den dreifachen Reise-
preis, beschränkt. Diese Haftungs-
beschränkung gilt jeweils je Kun-
den und Reise. Möglicherweise 
darüber hinaus gehende Ansprü-
che nach dem Montrealer Über-
einkommen bleiben von der Haf-
tungsbeschränkung unberührt.

8.2.4. 	 EuroMed haftet nicht für Störungen 
bei Leistungen, die lediglich als 
Fremdleistungen vermittelt werden 
und in der Kurausschreibung auch 
ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind, sowie bei Leis
tungen, bei denen EuroMed auch 
sonst nicht den Anschein erweckt, 
Veranstalter zu sein, wie für selb-
ständig vorgenommene Buchungen 
für Leistungen verschiedener Art 
vor Ort, wie kulturelle Veranstal-
tungen, Ausflüge u. a., es sei denn, 
diese gehören zur Gesamtheit der 
zum Pauschalpreis zu erbringenden 

Leistungen oder die Störungen be-
ruhen auf einer Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisati-
onspflichten und sind ursächlich für 
den eingetretenen Schaden. 

	 Für die gesundheitliche Betreuung 
stehen die Leistungsträger ein.

8.2.5. 	 Über seine Beteiligung an Sport- 
und anderen Veranstaltungen ent-
scheidet der Kurreisende in eigener 
Verantwortung, ggf. nach Konsul
tation des für ihn zuständigen Kur-
arztes. Sportanlagen, Geräte und 
Fahrzeuge sollten vor Inanspruch-
nahme überprüft werden. Für Un-
fälle, die bei Sport- und anderen 
Veranstaltungen auftreten, haftet 
EuroMed nur, sofern EuroMed den 
Unfall zu vertreten hat.

	 Es wird empfohlen, eine Sport- 
Unfall-Versicherung abzuschließen.

8.2.6. 	 Gelten für eine von einem Leis
tungsträger zu erbringende Leis
tung gesetzliche Vorschriften, nach 
denen ein Anspruch auf Schadener-
satz nur unter bestimmten Voraus-
setzungen oder Beschränkungen 
entsteht und geltend gemacht 
werden kann, oder ist ein Anspruch 
unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen ausgeschlos-
sen, so kann sich EuroMed auch 
hierauf berufen. 

8.2.7. 	 Sofern EuroMed die Stellung eines 
vertraglichen Luftfrachtführers zu-
kommt, haftet EuroMed ggf. neben 
dem ausführenden Luftfrachtführer 
gemäß den Bestimmungen des 
Luftverkehrsgesetzes in Verbin-
dung mit den internationalen Ab-
kommen von Warschau, Den Haag, 
Guadalajara und dem Montrealer 
Übereinkommen. 

	 Diese Abkommen beschränken 
in der Regel die Haftung des Luft-
frachtführers für Tod oder Körper-
verletzung sowie für Verluste und 
Beschädigung von Gepäck.

	 Die Haftungshöchstgrenzen und 
‑beschränkungen gelten auch für 
Beförderungen, die nicht den er-
wähnten Abkommen unterliegen. 
Eine Verpflichtung zum 

	 Schadenersatz besteht in diesen 
Fällen nur bei Verschulden des Luft-
frachtführers. 

	 Im Übrigen finden bei Flugreisen 
die jeweils gültigen Allgemeinen 
und Besonderen Beförderungsbe-
dingungen des ausführenden Luft-
frachtführers Anwendung.

8.2.8. 	 Kommt EuroMed bei Schiffsreisen 
die Stellung eines Beförderers zu, 
so regelt sich die Haftung nach  
den Bestimmungen des Handels-
gesetzbuches und des Binnen-
schifffahrtsgesetzes. 

9. 	 Mitwirkungspflicht,  
Beanstandungen

9.1. 	 Der Kurreisende ist bei Leistungs-
störungen im Rahmen geltender 
rechtlicher  Bestimmungen ver-
pflichtet, daran mitzuwirken, Schä-
den zu vermeiden oder gering zu 
halten.

9.2. 	 Sofern wider Erwarten Grund zu Be-
anstandungen gegeben sein sollte, 
sind diese unverzüglich der Leitung 
des jeweiligen Leistungsträgers 
mitzuteilen (Transfer-Unternehmen, 
Hotel, Flug- oder Schiffsleitung, Kur-
einrichtung) oder direkt an Euro-
Med bzw. an deren Kontaktadresse 
am jeweiligen Aufenthaltsort her
anzutragen. Unterlässt es der Kur-
reisende schuldhaft, einen Mangel 
anzuzeigen, steht ihm kein An-
spruch auf Minderung zu. 
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10. 	 Ausschlussfristen für  
Ansprüche und Verjährung

10.1. 	 Ansprüche wegen nicht vertrags­
gemäßer Erfüllung nach den 
§§ 651 c – 651 f BGB hat der Kurrei­
sende innerhalb eines Monats nach 
der vertraglich vorgesehenen Been­
digung der Kurreise unmittelbar 
gegenüber EuroMed – vorzugswei­
se im eigenen Interesse des Kurrei­
senden schriftlich – geltend zu ma­
chen. Der Eingang bei einem Reise­
büro genügt nicht; es ist nicht zur 
Annahme von Anspruchsanmel­
dungen berechtigt. Bei schriftlicher 
Geltendmachung ist für den Nach­
weis des Posteingangs der Ein­
gangsstempel von EuroMed maß­
geblich. Nach Fristablauf kann der 
Kurreisende Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschul­
den gehindert war, die Frist einzu­
halten.

10.2. 	 Ansprüche gemäß den §§ 651 c – 
651 f BGB verjähren innerhalb einer 
Frist von einem Jahr; die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die 
Kurreise vertragsgemäß endet. Die 
Verjährung ist bis zu dem Tag ge­
hemmt, an dem EuroMed die gel­
tend gemachten Ansprüche schrift­
lich zurückweist, soweit zwischen 
dem Kurreisenden und EuroMed 
Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begrün­
denden Umstände geführt werden. 
Ansprüche auf Schadenersatz we­
gen Körperverletzung oder Tötung 
verjähren drei Jahre nach vertrags­
gemäßer Beendigung der Kurreise. 
Die Abtretung von Ansprüchen ge­
gen EuroMed ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht unter Familienange­
hörigen und innerhalb eingetra­
gener Lebenspartnerschaften. 

11. 	 Reise-Versicherungen –  
Empfehlungen

11.1. 	 EuroMed empfiehlt zur eigenen 
Sicherheit des Kurreisenden den 
Abschluss einer Reise-Rücktritts­
kosten-, Reisegepäck-, Reiseunfall-, 
Reise-Kranken- und Reisehaftpflicht-
Versicherung. 

	 EuroMed berät Sie gern.
11.2.	 Der Haftpflicht-Versicherungsschutz 

reicht vielfach bei Benutzung von 
Mietwagen im Ausland nicht aus. 
Vor der Abreise kann in Deutsch­
land ergänzender Versicherungs­
schutz bei verschiedenen Versiche­
rern erworben werden.

11.3. 	 Es ist angezeigt, sich unabhängig 
davon im Ausland vor Ort über die 
geltenden Versicherungsbestim­
mungen zu informieren und ggf. 
den Versicherungsschutz zu ver­
bessern – für den Mietwagen bei 
Bedarf durch Zahlung einer zusätz­
lichen Prämie. 

12. 	 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und
	 Gesundheitsbestimmungen –  

Hinweise
12.1. 	 Mit den Kurunterlagen und durch 

die Ausschreibung in den Kata­
logen erhalten die Kurreisenden 
wesentliche Informationen über die 
für ihren Kuraufenthalt notwen­
digen Formalitäten. Der Kurreisen­
de ist gehalten, sich über die für 
seine Reise wichtigen Bestim­
mungen, insbesondere bei einem 
Aufenthalt in Drittländern, zu infor­
mieren. Er ist dafür verantwortlich, 

dass geltende Bestimmungen ein­
gehalten werden. Alle Nachteile, 
die aus der Nichtbefolgung von 
Vorschriften erwachsen, gehen zu 
Lasten des Kurreisenden, es sei 
denn, das Verhalten des Kurreisen­
den beruht auf einer von EuroMed 
zu vertretenden Fehl- oder Nichtin­
formation. 

	 EuroMed unterrichtet den Kurrei­
senden über Bestimmungen, die 
Pass-, Visa- und Gesundheitsvor­
schriften betreffen, sofern sie 
EuroMed bekannt sind oder unter 
Anwendung der im Verkehr üb­
lichen Sorgfalt bekannt geworden 
sind. Für Bürger, die nicht deutsche 
Staatsangehörige sind, gibt auch 
das zuständige Konsulat Auskunft.

12.2. 	 EuroMed haftet nicht für die recht­
zeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jewei­
lige diplomatische Vertretung, so­
fern der Kurreisende  EuroMed mit 
der Besorgung entsprechender 
Unterlagen beauftragt hat, es sei 
denn,  die Verzögerung ist von 
EuroMed zu vertreten.

12.3. 	 Sollten Einreisevorschriften einzel­
ner Länder vom Kurreisenden nicht 
eingehalten werden oder sollte ein 
Visum durch sein Verschulden nicht 
oder nicht rechtzeitig erteilt wer­
den, so dass er deshalb nicht reisen 
kann, wird EuroMed die in Frage 
kommenden Rücktrittsgebühren 
geltend machen.

12.4. 	 Dem Kurreisenden ist angeraten, 
sich selbst zu erkundigen, ob für sei­
ne Reise ein Reisepass erforderlich 
ist oder der Personalausweis ge­
nügt. Reisepass und/oder  Per­
sonalausweis müssen eine ausrei­
chende Gültigkeitsdauer besitzen.

12.5. 	 Zoll- und Devisenvorschriften wer­
den in bestimmten Ländern sehr 
streng auf ihre Einhaltung kontrol­
liert. Es obliegt dem Kurreisenden, 
sich zu informieren. 

12.6. 	 Von verschiedenen Staaten werden 
bestimmte Impfzeugnisse verlangt. 
Es obliegt dem Kurreisenden, sich 
zu informieren und sich ggf. impfen 
zu lassen.

13. 	 Allgemeines
13.1. 	 Die Unwirksamkeit einzelner Be­

stimmungen des Kurreisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des  
gesamten Vertrages zur Folge. 
Gleiches gilt für die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen.

13.2. 	 Reisen in andere Länder sind u. U. 
mit Gefahren verbunden. Tech­
nische Einrichtungen entsprechen 
in Drittstaaten nicht immer dem 
deutschen Standard. Das gilt u. a. 
für Gasboiler, Herde etc. Es sind da­
her unbedingt evtl. Hinweise für 
deren Benutzung zu beachten.

13.3. 	 Gerichtsstand für Vollkaufleute, Per­
sonen, die keinen allgemeinen Ge­
richtsstand im Inland haben, sowie 
für Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins 
Ausland verlegt haben oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf­
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhe­
bung nicht bekannt ist, sowie für 
Passiv-Prozesse ist der Sitz von Eu­
roMed, es sei denn, internationale 
Übereinkommen schreiben zwin­
gend einen anderen Gerichtsstand 
vor.

1. 	 Die Reise-Rücktrittskosten-Versiche­
rung ist nicht im Reisepreis enthal­
ten. Sofern nicht bereits anderwei­
tig Versicherungsschutz besteht, rät 
EuroMed dringend zum Abschluss 
dieser Versicherung, da Gründe, die 
die Teilnahme an der gebuchten 
Kurreise ausschließen, Stornokosten 
bis zu 80 % der gebuchten Kurreise 
entstehen lassen können. Der Ab­
schluss der Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung erfolgt im Regelfall 
bei Buchung des Aufenthaltes.

2. 	 Der nachträgliche Abschluss einer 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
ist maximal bis zu 14 Kalendertage 
nach Ausstellung der Buchungsbe­
stätigung möglich und auch nur,   
wenn der Anreisetermin der ge­
buchten Kurreise zu diesem Termin 
wenigstens 36 Tage später liegt. Die 
gleiche Regelung gilt bei der Bu­
chung des Kur-Paketes. Bei dieser 
Form der Umbuchung wird der 
Kurreisende mit einer Gebühr von  
€ 5,– pro Umbuchung belastet. 

	 Bei kurzfristigen Buchungen muss 
die Reise-Rücktrittskosten-Versiche­
rung bei der Buchung abge­
schlossen werden (siehe Anzeige 
MDT Makler der Touristik GmbH As­
sekuranzmakler in diesem Katalog).

3. 	 Der Abschluss einer Reise-Kranken­
versicherung ist nur im Rahmen des 
EuroMed-Kurpaketes zu den in die­
sem Katalog vorgestellten Tarifen 
möglich.

4. 	 Bei Stellung von Ersatzpersonen 
und bei Umbuchungen, die zwin­
gend die Neuausstellung von Rei­
seunterlagen zur Folge haben, wird 
eine Umbuchungsgebühr in Höhe 
von € 30,– pro Kurreisenden fällig. 
EuroMed verzichtet auf die Erhe­
bung der Umbuchungsgebühr, 

wenn der Wert der neu gebuchten 
Kurreise mindestens € 130,– p. P. 
über dem Wert der ursprünglich 
gebuchten Kurreise liegt. Umbu­
chungen sind grundsätzlich nur bis 
maximal 36 Tage vor Reisebeginn 
möglich; bei kürzerer Frist handelt 
es sich um eine Stornierung. Aus­
nahmeregelungen zum Bustransfer 
siehe ab Seite 268. Die Verschie­
bung des Anreisetermins einer be­
reits  gebuchten Kurreise hat eine 
Umbuchung zur Folge, wenn der 
neue Anreisetermin in der aktuell 
gültigen Preisliste ausgeschrieben 
ist und nicht mehr als drei Monate 
hinter dem ursprünglichen Anreise­
termin liegt.

5. 	 Die Stornogebühren sind Ziffer 5.2. 
der Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen der EuroMed zu entneh­
men. 

	 Mit den Buchungsbestätigungen 
werden dem Kurreisenden über­
geben:

	 –  der Sicherungsschein,
	 –  �der Zahlschein zur Begleichung 

des Reisepreises, der 28 Tage vor 
Reisebeginn fällig ist,

	 – � der Versicherungsschein für die 
Reise-Rücktrittskosten-Versiche­
rung oder das EuroMed-Kurpa­
ket.

	 Die Übersendung des EuroMed-
Vouchers erfolgt nach Eingang des 
Reisepreises auf dem Konto von  
EuroMed.

6. 	 Für alle ausgestellten Buchungs­
bestätigungen/Rechnungen sind 
Reisepreisanzahlungen pro Person 
in Höhe von 20 % des Reisepreises 
(ohne Reise-Krankenversicherung) 
fällig; zuzüglich der Prämie für die 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung. 
Der Anzahlungsbetrag wird auf 
volle Euro gerundet.

Wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der  
Buchung  einer EuroMed-Kurreise

Sitz der Firma und zentrale Postanschrift
EuroMed Beratungs- und Handelsgesellschaft mbH 
Friedrichstr. 185–190, 10117 Berlin, Tel.: 0 30/2 03 16 0, Fax: 0 30/2 03 16 100

Insolvenzversicherung 
Versicherungsscheinnummer: 
110724

Generali Versicherung AG   
Adenauerring 7
81737 München

Bitte beachten, dass von EuroMed zwei Exemplare des Vouchers an den Kurreisenden 
ausgegeben werden. Das Original ist an der Rezeption des Kurhauses abzugeben. 
Die Zweitschrift ist für die Unterlagen des Kurreisenden bestimmt; durch EuroMed 
können nach Kurende keine Bestätigungen mehr für das Finanzamt oder die 
Krankenkasse ausgestellt werden.

Hinweis

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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